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Preussen das gezogene Hinterladungs-Geschütz,
ungeachtet vielen Widerstandes in der Artillerie-Waffe selber;
die Rolle, welche dasselbe später spielte, ist für den

Herrseberblick eine glänzende Bestätigung gewesen. Die
Geschütze wurden ein wesentliches Mittel, die deutsche

Einheit zusammen zu schweissen. Die Entscheidung
bezüglich der Zukunftswaffe der deutschen Infanterie wird,
glauben wir, Kaiser Friedrich ebenso wenig schwer werden,

und dann wird sich auch das Räthsel des „besten
Gewehrs" lösen."

— (Unglücksfälle bei den
Rettungsarbeiten), welche das Militär bei den diesjährigen

grossen Ueberschwemmungen vorgenommen hat, sind

nicht ausgebliehen. Besonders hat eine Anzahl Pioniere,
welche sich mit grösstem Opfermnth den Eettungsarbeiten

widmeten, den Tod gefunden. Die Lübecker „Nord.
Ostsee-Ztg." theilt mit, es seien 16 Pioniere des Rendsburger

Bataillons in der Elbe ertrunken. Die „Ratze-

burger-Ztg." erfährt, dass hei Lenzen 14 Garde-Pioniere

ertrunken seien. Dieselben hätten sich während der

Eissprengnngen einer Mine genähert, deren schon

angezündete Leitung anscheinend versagte. Da sei die Mine

explodirt- und alle wären in den Strom geschleudert

worden. Ein anderes Gerücht wieder meldet, dass auch

noch sechs Pioniere von dem Magdeburger Bataillon
ertrunken seien.

Oesterreich. (Ernennung eines General-
Infanterie-Inspektors.) Das Verordnungsblatt

bringt folgenden kaiserlichen Befehl: „Um der

Infanterie als Hauptwaffe des Heeres einen Beweis meiner

besonderen Fürsorge zu geben, ernenne ich zum General-

Infanterie-Inspektor meinen Herrn Sohn, den

Kronprinzen Feldmarschall-Lieutenant Erzherzog Budolf."

— (Die Fabrikation der kleinkalibrigen
Gewehre) wird dem. „Armeehlatt" zufolge

mit solchem Eifer betrieben, dass im Laufe dieses Jahres

fünf Armeekorps mit dem neuen Gewehr bewaffnet werden

können.

— (Eine harte Strafe) ist über Hauptmann

Krnka, den Erfinder des nach seinem Namen benannten

Repetirgewehres verhängt worden. Das Ehrengericht
hat denselben wegen heleidigender Aeusserungen gegen
den Kriegsminister Byland seines Offiziersgrades verlustig
erklärt. Veranlassung zu dem Vorgehen Krnka's gaben

die Missgriffe, welche der Kriegsminister bei der Lösung
der Gewehrfrage begangen hatte. Bekanntlich hatte sich

s.Z. General Byland und seine Vertrauensmänner (nach dem

Vorbild der Deutschen) für Einführung eines grosskalib-

rigen Repetirgewehres entschieden. Erst nachdem über

100,000 solcher Gewehre erstellt waren, hat man den

Irrthum eingesehen und sich zur Einführung des

kleinkalibrigen Repetirgewehres entschlossen. Der Irrthum
hat Oesterreich wenigstens 5 Millionen Gulden ö. W.

gekostet. Herr Krnka hat in energischer Weise auf den

Missgriff des Kriegsministers aufmerksam gemacht und

auf die Delegationen zu wirken gesucht. Vom Standpunkt

der Disziplin mag' die Strafe zwar, wenn auch

sehr hart, doch gerechtfertigt werden können, dafür aber,
dass er das Land vor einem grössern Schaden von vielen

Millionen bewahrt hat, verdient er anderseits eineNational-
belohnung.

Frankreich. (Das Dekret, welches
Boulanger in den Buhestand versetzt,) lautet:
„Nachdem der Untersuchungsrath durch die Mittheilnn-

fen
des Generals genügend unterrichtet war, legte der

räsident desselben gemäss dem Dekret vom 29. Juni
1878 die Frage vor, ob der Divisionsgeneral Boulanger
wegen schwerer Vergehen gegen die Disziplin von seiner
Stellung enthoben werden solle." Die einstimmige Antwort

lautete: Ja. Angesichts dieser Aeusserung hat der
Untersuchungsrath die Ehre, dem Präsidenten der Repu¬

blik vorzuschlagen, er möge verfügen, dass der Divisionsgeneral

Boulanger aus den Listen der Armee gestrichen
und in den Zivilstand versetzt werde. General Boulanger
hat aher, weil er 30 Jahre gedient, Anspruch auf Pension

und kann deshalb nicht einfach kassirt werden;
demzufolge muss der in Nichtaktivität versetzte General
zur „retraite d'office" zugelassen werden. Der
Untersuchungsrath bittet Sie, Herr Präsident, diesen Rapport,
den der Kriegsminister Logerot genehmigt hat und der
den bestehenden Gesetzen und Dekreten entspricht, zu
bestätigen."

Carnot hat dieses Urtheil bestätigt.
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